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1 Einleitung 
1.1 Anlass und Aufgabenstellung 
 
Anlass für die Bearbeitung des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ist die Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (B-Plan) Nr. 2 der Gemeinde Utzedel, Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte. Hierfür fasste die Gemeinde am 30.06.2021 den Aufstellungsbe-
schluss für eine Fläche nördlich der Gemeinde. Mit dem Änderungsantrag vom 29.09.2021 wurde 
die Fläche auf die nordwestliche Teilfläche am Waldrand begrenzt. Es soll damit ein Beitrag zum 
Klimaschutz und zur Gemeindeentwicklung geleistet werden. Das Planungsziel besteht in der 
Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für die Nutzung von Photovoltaikanlagen (PV-An-
lage) zur Energieerzeugung und zur Einspeisung in das öffentliche Elektrizitätsnetz. Weiterhin 
setzt der Bebauungsplan die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sowie die dafür benötigten 
Flächen fest. Für die Umsetzung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen im Zuge des BPlan-
verfahrens ist es notwendig, das Eintreten der Verbotstatbestände aus § 44 Abs. 1 BNatSchG zu 
ermitteln und darzustellen. Dafür ist als fachliche Grundlage für die Entscheidungen im erforder-
lichen Genehmigungsverfahren der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (AFB) zu erarbeiten. Die 
rechtlichen Grundlagen dafür bilden die FFH-Richtlinie, die Vogelschutzrichtlinie, das Bundesna-
turschutzgesetz sowie das Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern.  
 

1.2 Rechtliche Grundlagen 
1.2.1 Europarechtliche Vorgaben 
 
Artenschutzrechtliche Vorgaben auf europäischer Ebene sind in der „Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 
vom 21.05.1992" (FFH-Richtlinie) und in der „Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments 
und des Rates über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 30.11.2009" (Vogelschutz-
richtlinie) festgehalten:  
Art. 12 Abs. 1 FFH-Richtlinie verbietet: 
a) alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von Exemplaren der Tierarten 
nach Anhang IV a), 
b) jede absichtliche Störung der Tierarten nach Anhang IV a), insbesondere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, 
c) jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern der Tierarten nach Anhang IV a) aus der 
Natur, 
d) jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Tierarten nach 
Anhang IV a). 
Art. 13 Abs. 1 FFH-Richtlinie verbietet: 
a) absichtliches Pflücken, Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder Vernichten von Exemplaren 
der Pflanzenarten nach Anhang IV b) in deren Verbreitungsräumen in der Natur. 
Nach Art. 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie kann von diesen Verboten u. a. abgewichen werden, 
wenn 

 es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt (die zu keinen oder geringeren Be-
einträchtigungen der Arten nach Anhang IV führen),  

 die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der 
Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verwei-
len und  

 zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich Solcher so-
zialer und wirtschaftlicher Art, vorliegen. (Richtlinie 92/ 43/ EWG des Rates 1992: 10- 13). 

Bezüglich der Artikel 12 und 16 FFH- Richtlinie soll der „Leitfaden zum strengen Schutzsystem für 
Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH- Richtlinie 92/ 43/ EWG" 
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sicherstellen, dass die Bestimmungen zur Umsetzung der FFH- Richtlinie einheitlich interpretiert 
werden. 
Gemäß Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie ist es verboten 
a) Vogelarten, die unter Art. 1 der Richtlinie fallen, absichtlich zu töten oder zu fangen, 
b) Nester und Eier dieser Vogelarten absichtlich zu zerstören oder zu beschädigen oder Nester zu 
entfernen, 
d) Vogelarten, die unter Art. 1 fallen, absichtlich zu stören, insbesondere während der Brut- und 
Aufzuchtzeit, sofern sich diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt.  
Nach Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie kann von diesen Verboten u. a. abgewichen werden, 
wenn 
- es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt, 
- das Abweichen von den Verboten im Interesse der Volksgesundheit, der öffentlichen Sicherheit 
oder im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt geschieht und 
- gem. Art. 13 Vogelschutzrichtlinie darf die getroffene Maßnahme nicht zu einer Verschlechte-
rung der derzeitigen Lage des Erhaltungszustandes aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten füh-
ren (Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 2009: 9- 11). 
 

1.2.2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 
Die zentralen Vorschriften zum besonderen Artenschutz finden sich seit der Anpassung des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
Juli 2022 (BGBl. IS. 1362), in den §§ 44 bis 47 BNatSchG und gelten unmittelbar. 
Es besteht damit keine Abweichungsmöglichkeit im Rahmen der Landesregelung. Die Vorschrif-
ten sind striktes Recht und daher abwägungsfest. Sie erfassen zunächst alle gem. § 7 Abs. 2 Nr. 
13 und 14 BNatSchG streng oder besonders geschützten Arten. 
Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG lauten wie 
folgt: 
„Es ist verboten, 
 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-
stören, 
 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine er-
hebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert, 
 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören." 
 
Diese Verbote werden um den für Eingriffsvorhaben und Vorhaben, die nach einschlägigen Vor-
schriften des Baugesetzbuches zulässig sind, relevanten Absatz 5 des § 44 BNatSchG ergänzt: 
 
„1Für nach & 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 
2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und 
Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. 
 
2Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelar-
ten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 
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aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf da-
mit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wildlebender Tiere auch gegen das Verbot des Ab-
satzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben be-
troffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
 
3Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 
 
4Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufge-
führten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 
 
5Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Ein-
griffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“ 
 
Im Absatz 6 sind folgende Maßgaben formuliert: 
 
„Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung gesetzlich vorgeschriebe-
ner Prüfungen, die von fachkundigen Personen unter größtmöglicher Schonung der untersuchten 
Exemplare und der übrigen Tier - und Pflanzenwelt im notwendigen Umfang vorgenommen werden. 
Die Anzahl der verletzten oder getöteten Exemplare von europäischen Vogelarten und Arten der in An-
hang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tierarten ist von der fachkundigen Person 
der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde jährlich mitzuteilen.“ 
Ausnahmen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 
 
Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt, kann die nach Lan-
desrecht zuständige Behörde von den Verboten des § 44 im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn 
die Voraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. Möglich ist dies 
 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirt-
schaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 
3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken die-

nende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 
4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit einschließlich der Ver-

teidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen 
auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 
 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich 
der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 
der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG und Artikel 9 Abs. 2 der Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten. Die Landesregierungen 
können Ausnahmen auch allgemein durch Rechtsverordnung zulassen. Sie können die Ermächtigung 
nach Satz 4 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen.“ 
 
Befreiungen gem. § 67 BNatSchG 
Von den Verboten des § 44 kann auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn die Durchführung 
der Vorschrift im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde. Die Befreiung kann 
mit Nebenbestimmungen versehen werden. 
 

1.2.3 Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 
(NatSchAG M-V) 
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Das Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V) vom 23.02.2010 
(GVOBI. 2010, S. 66) ist am 01.03.2010 in Kraft getreten, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 5. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228). Es enthält keine von den unmittelbar geltenden 
Artenschutzregelungen des BNatSchG abweichende Regelungen, da im Artenschutz keine Abwei-
chungsmöglichkeit für die Länder besteht. 
Die Zuständigkeit des LUNG für den Vollzug der Paragraphen 37 bis 55 BNatSchG folgt aus § 3 Nr. 
5 NatSchAG M-V (Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesna-
turschutzgesetzes 2010) 
 

1.2.4 Relevante Gesetze, Normen und Richtlinien 
 
- Richtlinie des Rates 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie); ABl. Nr. L 206 vom 22.07.1992, zu-
letzt geändert durch die Richtlinie des Rates 2006/105/EG vom 20.11.2006 (ABl. Nr. L 363) 
 
- Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997 zur Anpassung der Richtlinie 92/43/EWG 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen an den 
technischen und wissenschaftlichen Fortschritt. - Amtsblatt Nr. L 305/42 vom 08.11.1997. 
 
- Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie); kodifizierte Fassung 
(ABl. vom 26.1.2010, S.7) 
 
- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1362) 
 
- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 
(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010), GVOBI. M-V 2010, S. 66, 
verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Bereinigung des Landesnaturschutzrechts vom 23. Feb-
ruar 2010 (GVOBI. M-V S. 66); zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 
(GVOBI. M-V S. 221, 228) 
 
- Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) - Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten; vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 21. Januar 2012 (BGBl. I S. 95) 
 
- Umweltbericht zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 
(RREP MSE) 2011 
 
- Teilfortschreibung Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte, 
Stand 2021; Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte 
 

1.3 Methodisches Vorgehen 
 
Belange des Artenschutzes sind planungsrechtlich eigenständig abzuhandeln. Es ist hierzu kein 
gesondertes Verfahren erforderlich. Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag, welcher Bestandteil 
der vorzulegenden Unterlagen ist, wird durch Bündelungswirkung in die Planfeststellung bzw. in 
sonstige Genehmigungsverfahren integriert. 
Inhaltlich überschneidet sich der AFB mit der Umweltprüfung und der Eingriffsregelung. Dennoch 
unterscheiden sich zu prüfende Schutzgegenstände, Prüfsystematik und Rechtsfolgen der Instru-
mente. Aus diesem Grund erfolgt die Erstellung als eigenständiger Fachbeitrag. 
Die Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände führt generell zu einer Unzulässigkeit 
des Vorhabens und ist somit abwägungsresistent. Die Unzulässigkeit des Vorhabens ist nur durch 
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eine Ausnahme bzw. Befreiung durch die Genehmigungs- oder zuständige Naturschutzbehörde 
zu überwinden. Die hierfür erforderlichen entscheidungsrelevanten Tatsachen sind in einem ar-
tenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) darzulegen. 
Die einzelnen Prüfschritte, auf deren Grundlage der vorliegende Artenschutzfachbeitrag erstellt 
wird, werden nachfolgend anhand der Abbildung nach Trautner 2008 veranschaulicht und mit 
Bezug auf FROELICH & SPORBECK 2010 erläutert: 



AFB zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark Dorotheenhof“  

  6 

 
Abbildung 1: Vorgehensweise der artenschutzrechtlichen Prüfung (nach TRAUTNER, 2008), Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie M-V, 2010 
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1.4 Relevanzprüfung und Darlegung der Betroffenheit der Arten 
 
Grundsätzlich sind alle im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und alle europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der Vogel-
schutzrichtlinie betrachtungsrelevant. Zu beachten sind demnach 56 in Anhang IV aufgeführte 
Arten sowie sämtliche wildlebenden Vogelarten. Im Zuge der Relevanzprüfung wird das Spektrum 
auf die Arten reduziert, die bezüglich ihrer Lebensraumansprüche im Untersuchungsgebiet auf-
treten können und für die eine Beeinträchtigung im Sinn des § 44 BNatSchG im Zuge des Vorha-
bens nicht auszuschließen ist. 
Es werden im Rahmen der Relevanzprüfung die Arten herausgestellt, für die eine Betroffenheit 
bezüglich der Verbotstatbestände hinreichend ausgeschlossen werden kann. Diese müssen dann 
der artenschutzrechtlichen Überprüfung nicht mehr unterzogen werden. 
Dazu gehören Arten, 

 die in Mecklenburg-Vorpommern It. Roter Liste als „ausgestorben“ oder „verschollen“ ein-
gestuft sind 

 die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen (Prüfgrundlagen dem Kar-
tenportal des LUNG entnehmbar, Ausnahme: Vögel, s. dazu „Zweiter Brutvogelatlas des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern“) 

 die zwar It. landesweiten Range-Karten im Bereich des Messtischblattes auftreten, 
aber nicht im Prüfraum des Vorhabens vorkommen 

 bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) auf Grund 
der geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen. 

Die Dokumentation der Relevanzprüfung erfolgt in tabellarischer Form. 
 

1.5 Untersuchungstiefe und Bestandserfassung, -darstellung und -bewer-
tung 
 
Bezüglich der Bestandsanalyse bzw. -erfassung wird auf die folgenden Informationen 
eingegangen: 
- Angaben zur Autökologie (Lebensweise, Mindestansprüche an das Habitat, besondere 
Gefährdungspotentiale 
- Gefährdungsstatus 
- Erhaltungszustand 
- Räumliche und quantitative Verbreitung im Untersuchungsraum 
- Verbreitung, Relevanz, Größe der lokalen Population 
- Vernetzung der Populationen (untereinander oder mit jenen außerhalb des Untersuchungs-
raums) 
Die Erfassungen der Artenbestände werden entsprechend derzeitiger, wissenschaftlicher Er-
kenntnisse durchgeführt und die Ergebnisse mit den vorhandenen faunistischen Daten ver-
knüpft. 
Für Anhang IV Arten der FFH- Richtlinie erfolgt eine für jede Art gesonderte Betrachtung. Zusam-
mengefasst werden nur die Arten, deren Betroffenheit sich ähnlich darstellt und deren Lebens-
weise und ökologische Ansprüche vergleichbar sind. Des Weiteren kann eine Zusammenfassung 
im Falle gleicher Verbotstatbestände erfolgen. 
Eine vertiefende Prüfung erfolgt in jedem Fall für 
- Anhang I - Arten gem. Vogelschutzrichtlinie 
- Rastvogel - Arten mit regelmäßig genutzten Aufenthaltsplätzen 
- Gefährdete Arten (RL - Kategorie 0 - 3) 
- Arten mit besonderen Lebensraumansprüchen 
- Streng geschützte Vogelarten (Anlage 1 BArtSchVO) 
- Vogelarten des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 
- Arten, für die Mecklenburg-Vorpommern besondere Verantwortung trägt 
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Zu Gruppen zusammengefasst werden geprüft 
- Überflieger (ohne Bindung an Vorhabengebiet) 
- Nahrungsgäste (keine wesentliche Einschränkung der Nahrungsgrundlage) 
- Ungefährdete Brutvogelarten des Offenlandes 
- Ungefährdete Brutvogelarten der Wälder, Gebüsche, Gehölze 
 

1.6 Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG 
 
Für die ermittelten Arten wird im Detail geprüft, ob die in § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG benannten Verbotstatbestände durch das Vorhaben erfüllt werden. 

Die Abprüfung wird anhand standardisierter Formblätter, differenziert nach Anhang IV 
Tierarten und europäischen Vogelarten, durchgeführt. 
 

1.7 Prüfung von Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) 
 
Es werden artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Ausgleichsmaßnah-

men entwickelt und festgelegt und im vorliegenden AFB dargestellt. 

 

1.8 Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 
 
Stellt sich ein Eintreten der Verbotstatbestände It. § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 44 Abs. 5 als 
nicht vermeidbar heraus, so ist eine Ausnahme gem. § 45 BNatSchG zulässig, wenn das Interesse 
der menschlichen Gesundheit, der öffentlichen Sicherheit, des Schutzes der Bevölkerung, maß-
geblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder andere zwingende Gründe des überwie-
genden öffentlichen Interesses berührt sind. 
Für eine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG wird vorausgesetzt, dass zumutbare Alternativen 
nicht gegeben sind. 
Im AFB kann lediglich eine Zusammenfassung möglicher Ausnahmegründe erfolgen. Zwingende 
Gründe des überwiegenden, öffentlichen Interesses sind vom Vorhabenträger darzulegen und 
von der zuständigen Naturschutzbehörde zu prüfen. 
 

1.9 Vorschlag für kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhal-
tungszustandes 
 
Kompensationsmaßnahmen dienen der Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes einer Po-
pulation bzw. dem Verhindern einer Verschlechterung des Erhaltungszustands.  
Je nach Schwere der Beeinträchtigung und den Ansprüchen betroffener Arten richten sich Erfor-
derlichkeit und Quantität dieser Maßnahmen (Froelich & Sporbeck 2010: 35 - 45). 
 

1.10 Datengrundlagen 
 

 VÖKLER, F. (2014): Zweiter Atlas der Brutvögel des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 
Greifswald 

 LANDESFACHAUSSCHUSS FÜR FLEDERMAUSSCHUTZ UND -FORSCHUNG MECKLENBURG-
VORPOMMERN, URL: https://www.Ifa-fledermausschutz-mv.de/ (Stand: 05.01.2021) 

 BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ: Internethandbuch zu den Arten der FFH-Richtlinie An-
hang IV, URL: https://ffh-anhang4.bfn.de/ (Stand: 24.06.2021) 
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 LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE: Arten der Anhänge II, IV und 
V der FFH-Richtlinie, URL: https://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/ar-
tenschutz/as_ffh_arten.htm (Stand 24.06.2021) 

 

2 Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen Wir-
kungen 
2.1 Beschreibung des Vorhabens 
 
Allgemeines Planungsziel der Gemeinde Utzedel ist die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage. 
 

2.1.1 Räumliche Lage und technische Daten 
 
Das Plangebiet liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in der Gemeinde Utzedel Orts-
lage Dorotheenhof auf der Strecke zwischen Burow und Demmin. Der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans „Solarpark Utzedel-Dorotheenhof“ umfasst das Flurstück 256 (teilweise) der Flur 1 
der Gemarkung Utzedel und erstreckt sich über eine Fläche von 1,77 ha. Das B-Plangebiet liegt 
nordöstlich der Ortslage Utzedel-Dorotheenhof und südwestlich der Landesstraße L 271. Bei 
dem B-Plangebiet handelt es sich um eine bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche. Folgende 
Nutzungen grenzen an das Grundstück an: 
 

 im Nordosten verläuft die Bahnstrecke Stralsund -— Neubrandenburg - Berlin und die 
Landesstraße L 271 

 die übrigen angrenzenden Flächen werden intensiv ackerbaulich genutzt 
 
Die Fläche ist in Privateigentum und wird an den Vorhabenträger verpachtet. Es ist geplant, die 
Fläche als sonstiges Sondergebiet Solarpark (SO PVA) nach § 11 Abs. 2 BauNVO auszuweisen.  
Geplant ist laut dem Vorhabenträger auf einer Fläche von 1,77 ha eine Freiflächen PV-Anlage. Die 
Trägerkonstruktion soll in aufgeständerter Bauweise errichtet werden. Auf diesen Tragevorrich-
tungen werden die PV-Elemente installiert. Die innere Erschließung erfolgt aufgrund der geringen 
Größe, ohne befestigte Wege. Verkehrsmäßig erschlossen wird der Bereich über die L 271, sowie 
über die Gemeindestraße. Es ist dort eine Zufahrt gegenüber des Feldgehölzes vorgesehen. Die 
weitere Erschließung erfolgt über einen Schotterweg. Die Fläche unter den Solaranlagen wird 
eine extensive Grünfläche sein, die maximal zweimal jährlich gemäht wird, bzw. die beweidet 
wird. 
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Abbildung 2: Geltungsbereich, vBPlan3, 02.06.2023 

 

2.1.2 Darstellung der Potenziale des Naturraumes 
 
Geologie/Böden 

 Landschaftszone: „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte (3)“. Dieses ist ge-
kennzeichnet durch wellige Grundmoränen, eingelagerte Täler von Tollense und Peene, 
das Becken von Malchiner und Kummerower See und einige Endmoränenzüge. 

 Großlandschaft: Oberes Peenegebiet (31). 
 Landschaftseinheit: Kuppiges Peenegebiet mit Mecklenburger Schweiz 

 
Das Vorhabengebiet befindet sich innerhalb der Bodengesellschaft 10. Diese besteht aus Sand-
Braunerde und Braunerde-Podsol (Braunpodsol unter Wald, Rosterde unter Acker). Dies sind 
Hochflächensande und Sande in und unter den Grundmoränen, z.T. mit Grundwassereinfluß. 
Das Gelände ist eben bis wellig. 
Der Boden ist nach Karte 4 Schutzwürdigkeit des Bodens des Grund- und Oberflächenwassers 
der ersten Fortschreibung des gutachtlichen Landschaftsrahmenplanes im Plangebiet einem Be-
reich mit hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit zugeordnet. 
 
Wasser 
Das Plangebiet liegt laut GDI-MV innerhalb der Zone 3a des Trinkwasserschutzgebiets 
MV_WSG_2144_09. In der Karte 6 des GLRP wird dem Bereich zudem eine hohe bis sehr hohe 
Schutzwürdigkeit des Grundwassers zugeschrieben. Die nächstgelegenen Oberflächengewässer 
sind die Fließgewässer Augraben (650 m westlich) und Tollense (1930 m nördlich). 
Der Grundwasserflurabstand im Geltungsbereich liegt zwischen 12 - 15 m. 
 
Lebensräume 
Das Plangebiet liegt nach der Karte 8 Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes der ersten Fort-
schreibung des gutachtlichen Landschaftsrahmenplanes in einem Bereich mit mittlerer bis hoher 
Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes. Das Gebiet weist durch die im Vordergrund stehende 
Ackernutzung eine geringe Vielfalt auf und ist wenig strukturiert. Die Landschaft weist ein hohes 
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Maß an anthropogener Beeinträchtigung auf. Sie besitzt keine besonderen Schönheiten. Die Ve-
getation ist durch die intensive ackerbauliche Nutzung geprägt. 
Die Biotoptypenkartierung für das PG erfolgte durch Christian Epler im Januar 2023. Außerdem 
wurden die Daten der Biotopkartierung des LUNG M-V berücksichtigt. In der Karte der Biotopty-
pen werden folgende Codierungen (Kürzel) verwendet (entsprechend Landesamt für Umwelt Na-
turschutz und Geologie: Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen 
in Mecklenburg-Vorpommern (2013). Folgende Biotoptypen sind anzutreffen: 
 

ACS: Sandacker in intensiver Nutzung 

BHB: Baumhecke (geschütztes Biotop gemäß § 20 NatSchAG M-V) 

BFX: Feldgehölz aus überwiegend heimischen Baumarten (geschütztes Biotop gemäß § 20 
NatSchAG M-V) 

BFX: Feldgehölz aus überwiegend heimischen Baumarten, trockenes Soll (geschütztes Biotop ge-
mäß § 20 NatSchAG M-V) 

WKZ: Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer Standorte (geschütztes Biotop gemäß § 20 
NatSchAG M-V) 

OVE: Gleisanlage 

OVL: Befestigte, zweispurige Landes- bzw. kommunal Straße 

 

 
Abbildung 3: Biotope 

 
Pflanzen 

OVE 

OVL 
OVL 

ACS 

BHB 

BFX; UGS 

BFX 

WK 
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Auf dem intensiv bewirtschafteten Acker ist keine nennenswerte Segetalflora zu erwarten. 
 
Wald 
Unmittelbar östlich hinter der Bahntrasse befindet sich ein Nadelmischwald aus Kiefern und Ei-
chen. Südlich befindet sich in 100 m Entfernung ein Kiefernwald. 
 
Gehölze 
Entlang der östlichen Grenze des GB befindet sich eine lückige Baumreihe. 2 Feldgehölze liegen 
weiter entfernt jeweils östlich und westlich des GB. 
 
 

2.1.3 Baubedingte Projektwirkungen 
 
Bei baubedingten Auswirkungen handelt es sich zumeist um kurzfristige Belastungen. Im Zuge 
der Errichtung von PV- Anlagen gehören dazu: 
- der Baustellenverkehr und Baustelleneinrichtungen, 
- die Inanspruchnahme von Lagerflächen während der Bauzeit 
- das Rammen der Gestänge in den Boden 
- Lärm, Erschütterungen, Staub 
- Entstehung ruderaler Randbereiche 
 
Optische sowie akustische Störungen können während der Bauphase dazu führen, dass empfind-
liche Tierarten temporär aus ihren Habitaten verdrängt und auf angrenzende, geeignete oder we-
niger geeignete Lebensräume ausweichen müssen: vor allem mobile Tiere wie Vögel oder Säuge-
tiere können in diesem Zusammenhang ein Ausweichverhalten und eine erhöhte Fluchtdistanz 
entwickeln. Mögliche Rast-, Brut- und Nahrungsstandorte im Umkreis der Baumaßnahmen könn-
ten so zeitweise entfallen. Eine Lockwirkung können die Baustellen auf Greifvögel ausüben, da 
der kurze bzw. nicht vorhandene Bewuchs eine bessere Sicht auf potenzielle Beute bietet. Als 
baubedingte Beeinträchtigungen sind weiterführende Verluste der Bodenfunktionen zu erwar-
ten, die über das Maß der späteren Versiegelung hinausgehen. Dazu gehören das Abschieben 
oberer Bodenschichten, Deponieflächen für den Bodenaushub und Verdichtungen durch 
schwere Baumaschinen. Natürliche Bodenfunktionen werden durch die Abschiebung und Vermi-
schung des Oberbodens beim Wiederauffüllen weitgehend gestört, durch anschließende Locke-
rung jedoch wieder ausgeglichen. Andererseits entfaltet die Durchführung des Vorhabens poten-
ziell auch eine anlockende Wirkung. Lagerflächen für den Bodenaushub oder der Aufwuchs von 
Ruderalfluren eignen sich ggf. als Nahrungs- und Ruhehabitate.  
 

2.1.4 Anlagenbedingte Projektwirkungen 
 
Anlagebedingte Auswirkungen sind erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen durch 
- Flächeninanspruchnahme durch Bebauung und Versiegelung 
- Barriereeffekte 
- Sichtbarkeit im Landschaftsbild (flächige Ausdehnung, reflektierende Oberfläche) 
- Erhitzung der Oberfläche der PV-Anlage 
- Beschattung des Bodens (nicht flächig) 
- ggf. verringerte Infiltration des Regenwassers in den Boden 
- Entstehung für Tiere attraktiver Randbereiche 
- einstellen mechanische Bodenbearbeitung und daraus resultierende Vegetationsentwicklung 
 
Durch die tragenden Gestänge, die in den Boden gerammt werden, kommt es an diesen Stellen 
punktuell und durch Errichtung der Trafostation flächig, zu einer Bodenverdichtung und einer 
Vollversiegelung. Die Einrichtung der Zufahrt führt zur Teilversiegelung des betroffenen Bereichs. 
Im Zuge der Vollversiegelung geht Lebensraum für Flora und Fauna an diesen Stellen verloren. 
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Dagegen können teilversiegelte Wegeflächen für trocken- und wärmeliebende Pflanzen einen at-
traktiven Standort bieten. Die zu bebauende Fläche erstreckt sich entlang der Bahntrasse. Auf 
Grund der Abzäunung können größere Solarparks eine potenziell versperrende Wirkung auf 
Wildtiere ausüben. Da es sich hier um eine relativ kleine Fläche handelt, keine Wildwechsel be-
kannt sind und die Barrierewirkung bereits durch den Verkehr der Bahngleise bzw. Landesstraße 
besteht, wird durch das Vorhaben keine zusätzliche Beeinträchtigung der Wildtiere gesehen. Ein-
deutige Erkenntnisse zu den Wirkungen von reflektierenden Modulen liegen bisher nicht vor. 
Zwar werden an modernen PV-Anlagen reflexionsarme Oberflächen verwendet, dennoch lassen 
sich Spiegelungen sowie Reflexionen nicht gänzlich ausschließen. Unter Umständen führt die Er-
hitzung der Moduloberfläche zur Verletzung oder Tötung von Kleintieren. Da die Flächen sich al-
lerdings zeitverzögert aufheizen, ist von einem frühzeitigen Meiden bzw. Verlassen dieser Berei-
che auszugehen. Die Bodenverschattung kann zu einer Veränderung des Bodenwasserhaushalts 
führen, welche die Bodenerosion begünstigen kann. Für Arten, die auf Licht und eine ausrei-
chende Wasserversorgung angewiesen sind, kann ein Habitatverlust entstehen. Die Randberei-
che eines Solarparks wiederum können Attraktivität als Sitzwarten oder Nahrungshabitate entfal-
ten, während die zentralen Areale der Freiflächen-PV-Anlage eher eine geringe Wertigkeit für An-
sitzjäger besitzen. Der Wechsel sonnenexponierter und beschatteter Bereiche kann eine Lebens-
raumaufwertung für wärme- bzw. sonnenliebende Arten, wie z. B. Heuschrecken, bedeuten. So 
kann sich der Schattenwurf der Module positiv auf die Lebensraumstruktur auswirken. Die weg-
fallende mechanische Bearbeitung sowie das dadurch begünstigte Aufwachsen der Vegetation 
werten die Fläche zwischen den Modulen für Kleinsäugetiere und damit für die entsprechenden 
Prädatoren auf. Eine extensive Pflege der Grünflächen zwischen den PV-Modulen bewirkt zudem 
auch eine Aufwertung als Lebensraum auf dem ehemals intensiv bewirtschafteten Ackerstandort. 
 

2.1.5 Betriebsbedingte Projektwirkungen 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen sind 
- Pflege- und Wartungsarbeiten 
Für Pflege- und Wartungsarbeiten wird die Fläche durch die ausführenden Angestellten betreten, 
was temporäre, örtlich begrenzte Störungen der am Boden lebenden Fauna nach sich ziehen 
kann. Es ist mit einem Ausweichen dieser Arten auf Ersatzlebensräume zu rechnen, das zeitlich 
begrenzt ist. Sind Mäharbeiten notwendig, steigt das Risiko der Störung, Verletzung oder gar Tö-
tung von Kleintieren, welche auf der Fläche leben. 
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3 Bestandsdarstellung sowie Abprüfung der Verbotstatbe-
stände 
 
Das Vorhabengebiet stellt sich in seiner Gesamtheit als intensiv genutzte Ackerfläche dar. Die da-
mit verbundene Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, weitgehend fehlende Land-
schaftsstrukturen und die gering ausgeprägte Fruchtfolge bieten Amphibien, Reptilien, Insekten, 
Vögeln und Säugetieren eine sehr geringe Habitatqualität.  
Da zum aktuellen Stand der Planung eine Erfassung von Brutvögeln, Fledermäusen, weiteren 
Säugetieren sowie Insekten nicht möglich ist, wird an dieser Stelle eine Potenzialanalyse anhand 
vorhandener Informationen durchgeführt. Gewässer gibt es nicht im Vorhabengebiet. Die Inten-
sivackerfläche stellt keinen Lebensraum für Pflanzenarten der FFH-Richtlinie dar; ihre Verbrei-
tung liegt weit außerhalb des Vorhabengebietes. Eine Betrachtung der Artengruppen Fische, 
Rundmäuler und Pflanzen kann daher entfallen. Für die Überprüfung potenzieller Artvorkommen 
wurde im Kartenportal Umwelt M-V eine Rasterabfrage durchgeführt. Das Vorhabengebiet liegt 
im Planquadrat 2144-2. Verbreitungsgebiete vorgefundener Arten wurde anhand der Artensteck-
briefe abgeprüft.  
 
 

3.1 Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
3.1.1 Darstellung des Säugetierbestandes im Vorhabengebiet (ohne Fledermäuse) 
 
Vorliegende Aussagen zu den Säugetieren beruhen auf der Auswertung der Artentabelle des Lan-
desamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie für die Arten der Anhänge IV der FFH-Richtlinie. 
Die in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesenen an Land lebenden 4 Säugetierarten der An-
hänge IV der FFH-Richtlinie sind Biber (Castor fiber), Haselmaus (Muscardinus avellanarius), Wolf 
(Canis lupus) und Fischotter (Lutra /lutra). Nachfolgend werden die Arten aufgelistet, die auf-
grund ihrer potenziellen Verbreitung auftreten können:  
 
Biber   Castor fiber    Anhang II, IV der FFH RL 
Fischotter  Lutra lutra    Anhang II der FFH RL 
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Relevanzprüfung des Säugetierbestandes 
 
Säugetiere, die potenziell vorkommen: 
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Abprüfen der Verbotstatbestände der übrigen Säugetierarten 
 
Gewässer kommen im Vorhabengebiet nicht vor. Artspezifische Habitat werden durch das Vorha-
ben nicht in Anspruch genommen. Die „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten" gemäß § 44 BNatSchG kann ausgeschlossen werden. Etwa 600 m west-
lich des Vorhabengebietes befindet sich das FFH-Gebiet DE 2245-302 „Tollensetal mit Zuflüssen“. 
Nach dem Standarddatenbogen des FFH-Gebietes sind Reviere des Fischotters und des Bibers 
innerhalb des FFH-Gebietes nachgewiesen worden. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass beide 
Arten das Vorhabengebiet durchlaufen. Mit der Errichtung des Solarparks können die Verbotstat-
bestände des „Fangen, Töten, Verletzen" sowie „Störung“ nach § 44 BNatSchG nicht vollständig 
ausgeschlossen werden. So kann es durch die Baumaßnahmen zu Beeinträchtigungen der Re-
viere kommen. Um die Passierbarkeit für den Fischotter und andere Kleinsäuger weiterhin zu ge-
währleisten, ist die Einzäunung des Solarfeldes mit einer Bodenfreiheit von 20 cm zu errichten. 
Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen werden nötig (VM-KS). 

3.1.2 Darstellung des Fledermausbestandes im Vorhabengebiet 
 
Auf Grund der verarmten Lebensraumstruktur lassen sich häufige Fledermausvorkommen im 
Geltungsbereich des B-Plans zwar weitgehend ausschließen. In der Umgebung gelegene Gehölz-
strukturen, Wälder sowie Gewässer sind demgegenüber allerdings für Fledermäuse als attraktiv 
einzuschätzen. Ein Überflug des Plangebiets kann also nicht mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden. Für folgende Fledermausarten ist, anhand ihrer Verbreitung im Land Mecklen-
burg-Vorpommern und anhand ihrer bevorzugten Lebensräume, ein potenzielles Vorkommen in 
der Umgebung der Vorhabenfläche möglich: 
 

Mopsfledermaus FFH-Richtlinie Anhang IV 

Braunes Langohr FFH-Richtlinie Anhang IV 

(Plecotus auritus) 

Breitflügelfledermaus FFH-Richtlinie Anhang IV 

(Eptesicus serotinus) RL M-V: 3 (gefährdet) 

Großer Abendsegler FFH-Richtlinie Anhang IV

(Nyctalus noctula) RL M-V: 3 (gefährdet)

(Barbastella 

barbastellus)

RL M-V: 4 (potenziell 

gefährdet) 

RL M-V: 1 (vom Aussterben 

bedroht)

jagd an Vegetationskanten, Einzelbäumen oder Laternen, 

sammeln teilw. Beute von frisch gemähten Wiesen oder 

Bäumen 

flächendeckend verbreitet, in gewässer- und 

feuchtgebietsreichen Wäldern mit hohem Alt- und 

Laubholzanteil

Jagdflug bis zu 50m (teils auch über 100 m) über dem 

Boden, überwiegend Fluginsekten

in laubholzdominierten Waldbeständen, Schwerpunkt im 

Recknitz-Trebelgebiet, Mecklenburgischen Seenplatte (an 

strukturreiche Gehölzflächen gebunden)

Aktivität bereits in der Dämmerung, Fortbewegung an 

Vegetationskanten über bzw. unter Baumkronen

flächendeckend in M-V verbreitet, in Laubmisch- und 

Laubwäldern sowie Siedlungen, meidet waldarme 

Aktivität bei Dunkelheit, Beutefang in der Luft oder 

Absammeln von der Vegetation

flächendeckend verbreitet, in Siedlungen (bevorzugt 

Quartier in Gebäuden) mit gehölz- und gewässerreichem 

Umfeld
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Kleiner Abendsegler FFH-Richtlinie Anhang IV v. a. in waldreichen Gebieten

(Nyctalus leisleri) Jagd in Wäldern und deren Randstrukturen

Zwergfledermaus FFH-Richtlinie Anhang IV

RL M-V: 4 (potenziell 

gefährdet)

Jagd bevorzugt entlang linearer Landschaftselemente

Mückenfledermaus FFH-Richtlinie Anhang IV

(Pip istrellus pygmaeus)

Rauhautfledermaus FFH-Richtlinie Anhang IV

(Pip istrellus nathusii) RL M-V: 4 (potenziell 

gefährdet)

Fransenfledermaus FFH-Richtlinie Anhang IV

(Myotis nattereri) RL M-V: 3 (gefährdet)

sammelt Beutetiere von Oberflächen

Große Bartfledermaus FFH-Richtlinie Anhang IV

(Myotis brandtii) RL M-V: 2 (stark gefährdet)

Wasserfledermaus FFH-Richtlinie Anhang IV

(Myotis daubentonii)

(Pip istrellus 

pip istrellus)

RL M-V: 4 (potenziell 

gefährdet)

RL M-V: 1 (vom Aussterben 

bedroht)

flächendeckend verbreitet, in gewässer- und 

feuchtgebietsreichen Waldgebieten mit hohem Alt- und 

Laubbaumanteil, dort auch Jagdgebiet

flächendeckende Verbreitung, in älteren Laubwäldern, 

Wald gebundene Art

flächendeckend verbreitet in alten, feuchten und 

strukturreichen Laubwäldern

jagd in Kronenhöhe, Leitstrukturen gebunden, 

Jagdhabitate sind Feldgehölze und Hecken

flächendeckend verbreitet, in der Mecklenburgischen 

Seenplatte und weiteren gewässerreichen Gebieten

jagd dicht über der Wasseroberfläche und greift von dort 

Beute mit den Hinterbeinen

flächendeckend verbreitet, in Siedlungen (bevorzugt 

Gebäudequartiere) mit wald-, gewässer- und 

feuchtgebietsreicher Umgebung

flächendeckend verbreitet, in gewässer- und 

feuchtgebietsreichen Waldgebieten mit hohem Alt- und 

Laubbaumanteil

jagd hauptsächlich an Gewässerrändern, auch an 

Vegetationskanten
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Relevanzprüfung der Fledermausarten
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Abprüfen der Verbotstatbestände der Fledermausarten 
 
Die Relevanzprüfung der potenziell auftretenden Fledermausarten hat keine Notwendigkeit für die 
Abprüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG ergeben. Innerhalb des Vorhabengebietes 
befinden sich lediglich vereinzelt Habitatstrukturen, die ein Vorkommen der Arten im Vorhabenge-
biet nicht ausschließen. Die umliegenden Gehölzstrukturen, Wälder und Gewässer stellen attraktive 
Lebensräume für Fledermäuse dar. Im Zuge der Vorhabenumsetzung werden innerhalb des Vorha-
bengebietes keine Gehölze gerodet. Zu den vorhandenen Feldgehölzen sowie den Altbäumen wird 
ein ausreichender Abstand eingehalten. Verbotstatbestände des „Fangen, Töten, Verletzen“ sowie 
der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ nach § 44 
BNatSchG werden nicht berührt. Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen werden nötig, um Irritati-
onen der nachtaktiven Fledermäuse während ihrer Jagd auszuschließen: Die Baustellenbeleuchtung 
ist auf ein Minimum zu reduzieren. Arbeiten dürfen nur zwischen Sonnenaufgang und -untergang 
(Nachtbauverbot) ausgeführt werden, VM-BZ. Damit lässt sich ein Eintreten der Störungsverbotstat-
bestände des § 44 BNatSchG vermeiden. 
 

3.1.3 Darstellung der Amphibien- und Reptilienbestände im Vorhabengebiet 
 
Vorliegende Aussagen zu den Reptilien und Amphibien beruhen auf der Auswertung der Artenta-
belle des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie für die Arten der Anhänge II, IV und V 
der FFH-Richtlinie. Die in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesenen 9 Amphibien- und 3 Reptilien-
Arten der Anhänge IV der FFH-Richtlinie sind Rotbauchunke (Bombina bombina), Kreuzkröte (Bufo 
calamita), Wechselkröte (Bufo viridis), Laubfrosch (Hyla arborea), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), 
Moorfrosch (Rana arvalis), Springfrosch (Rana dalmatina), Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae) und 
Kammmolch (Triturus cristatus) sowie Schlingnatter (Coronella austriaca), Zauneidechse (Lacerta agi-
lis) und Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis). 
 
Nach dem Umweltkartenportal M-V ist kein Vorkommen der Arten im Bereich des Vorhabengebietes 
bekannt. 
 
Nach Messtischblattquadrant 2144-2 können dennoch auf Grund ihrer Habitatansprüche folgende 
Arten potenziell vorkommen: 
 
Zauneidechse    Lacerta agilis    Anhang IV 
Kammmolch    Triturus cristatus 
Rotbauchunke    Bombina bombina 
Moorfrosch    Rana arvalis 
Knoblauchkröte   Pelobates fuscus   Anhang IV 
Kreuzkröte    Bufo calamita 
Wechselkröte    Bufo viridis    Anhang IV 
Laubfrosch    Hyla arborea 
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Abprüfen der Verbotstatbestände der Amphibien- und Reptilienbestände 
 
Die Sommer- und Winterquartiere der Knoblauchkröte und der Rotbauchunke befinden sich häufig 
auf ackerbaulich genutzten Flächen. Da die Art ausreichend besonnte Laichgewässer benötigt, gilt 
ein Vorkommen auf Grund der Habitatausstattung im Vorhabengebiet als unwahrscheinlich. 
 
Für den Moorfrosch bestehen keine Laichgewässer innerhalb des Vorhabengebietes. Moorfrösche 
bevorzugen Gewässer mit einem hohen Grundwasserstand und periodischen Überschwemmungen. 
Als Laichplatz nutzen sie sonnenexponierte Wasserflächen. Feuchtund Nassgrünland werden als 
Sommerlebensräume genutzt. Zum Überwintern suchen sich die Tiere Lücken- und Hohlraumsys-
teme im Boden. Vorkommen im Vorhabengebiet sind daher unwahrscheinlich. 
 
Die Kreuzkröte bevorzugt offene, vegetationsarme, sekundäre Pionierstandorte mit Kleingewässern. 
Diese Habitate sind auf dem ausgeräumten Intensivacker nicht vorhanden; Vorkommen sind un-
wahrscheinlich. 
 
Den Arten Zauneidechse und Wechselkröte ist gemeinsam, dass sie trockene Standorte mit einem 
Wechsel aus lockeren, offenen Abschnitten und dicht bewachsenen Bereichen sowie lockeres, gut 
drainiertes Substrat bevorzugen. Vorkommen dieser Arten sind möglich. 
 
Innerhalb des Vorhabengebietes befinden sich keine geeigneten Laichgewässer für Kammmolch und 
Laubfrosch. Sommer -und Winterlebensräume der Art befinden sich in gewässernahen Gehölzbe-
ständen. Sie besiedeln wärmebegünstigte, reich strukturierte Gewässerbiotope. Ein Vorkommen ist 
auf Grund der Habitatausstattung im Vorhabengebiet unwahrscheinlich. 
 
Als Laichgewässer geeignete Habitatstrukturen werden durch das Vorhaben nicht beansprucht. Eine 
dauerhafte Grundwasserabsenkung erfolgt nicht. Im Hinblick auf die Vermehrungshabitate ist nicht 
von einer Wirkbetroffenheit dieser beiden Artengruppen auszugehen. Eine Inanspruchnahme von 
als Sommer- oder Winterlebensraum geeigneten Strukturen erfolgt allenfalls in äußerst geringem 
Umfang. Durch den Bau der PV-Anlage und Zuwegungen werden hauptsächlich Ackerflächen bean-
sprucht. Erhebliche Beeinträchtigungen sind diesbezüglich nicht zu erwarten. 
 
Eine gelegentliche Störung von angrenzend lebenden Amphibien und Reptilien durch den Baube-
trieb ist nicht auszuschließen, hierbei handelt es sich aber nicht um eine „erhebliche Störung" ge-
mäß § 44 BNatSchG. 
Um Verbotstatbestände des „Fangen, Töten, Verletzen" sowie „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten" nach § 44 BNatSchG vollständig ausschließen zu können, wer-
den artspezifische Vermeidungsmaßnahmen nötig (VM): 
Für die Amphibien und Reptilien ist vor Beginn der Bauarbeiten sicherzustellen, dass sich keine Tiere 
innerhalb des Baubereiches aufhalten. Daher ist Anfang September sowie vor Beginn der örtlichen 
Frühjahrswanderungen ab Mitte bis Ende Februar der Bau- und Arbeitsbereich des gesamten Son-
dergebietes mit Amphibienschutzzäunen zu sichern. Die Schutzzaunhöhe muss mind. 40 cm betra-
gen und 10cm tief eingegraben werden. Dadurch soll vermieden werden, dass sich die Tiere in die-
sem Bereich für den Winter eingraben können. 
 
Um sicherzugehen, dass sich innerhalb der Umzäunung keine Amphibien aufhalten, ist 
dieser Bereich dann an mindestens 3 hintereinander liegenden Tagen unmittelbar nach 
Errichtung des Zaunes, unterstützt durch das Eingraben von Fangeimern, in der Dämmerung/Dun-
kelheit auf Amphibien (und Beifänge) zu kontrollieren. Die gefundenen Tiere 
sind abzusammeln und in grabbare Böden im Umkreis von 500 m umzusetzen. Werden 
nach drei Tagen keine Tiere (mehr) gefunden, kann das Kontrollieren beendet werden. 
Ansonsten ist es weiterzuführen, bis keine Tiere mehr gefunden werden. Nach Beendigung der Kon-
trolle sind die Eimer zu entfernen. Der Zaun ist bis zum Ende der Bauarbeiten vorzuhalten und ein-
mal wöchentlich zu kontrollieren. 
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Durch die für die Amphibien festgelegten Maßnahmen ist zudem sichergestellt, dass sich 
keine Reptilien innerhalb des Baubereiches aufhalten. 
 

3.1.4 Darstellung der Mollusken im Vorhabengebiet 
 
Vorliegende Aussagen zu den Mollusken beruhen auf der Auswertung der Artentabelle und den Ar-
tensteckbriefen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie für die Arten der Anhänge 
IV der FFH-Richtlinie. Die in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesenen 2 Molluskenarten sind Zier-
liche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) und Gemeine Flussmuschel (Unio crassus). 
Nach dem Umweltkartenportal M-V ist kein Vorkommen der Arten im Bereich des Vorhabengebietes 
bekannt. 
Verbotstatbestände des „Fangen, Töten, Verletzen" sowie „Entnahme, Beschädigung, 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten" nach § 44 BNatSchG können ausgeschlossen wer-
den. Eine gelegentliche Störung durch den Baubetrieb ist auszuschließen, so dass es zu keinen „er-
heblichen Störungen“ gemäß § 44 BNatSchG kommt. 
Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen werden nicht nötig. 
 

3.1.5 Darstellung der Libellen im Vorhabengebiet 
 
Vorliegende Aussagen zu den Libellen beruhen auf der Auswertung der Artentabelle und den Arten-
steckbriefen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie für die Arten der Anhänge IV 
der FFH-Richtlinie. Die in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesenen 6 Libellenarten sind Grüne Mo-
saikjungfer (Aeshna viridis), Östliche Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons), Zierliche Moosjungfer (Leucor-
rhinia caudalis), Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis), Sibirische Winterlibelle (Sympecma pa-
edisca) und Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes). Das UTM-Gitter 342/452 (Berichtsjahr 2019) liegt 
im Verbreitungsgebiet folgender Arten: 
Grüne Mosaikjungfer    Aeshna viridis     Anhang IV der FFH-RL 
Zierliche Moosjungfer    Leucorrhinia caudalis    Anhang IV der FFH-RL 
Große Moosjungfer    Leucorrhinia pectoralis   Anhang IV der FFH-RL 
 
Abprüfen der Verbotstatbestände der Libellen 
 
Die Grüne Mosaikjungfer benötigt für ihre Larven die Bestände der Krebsschere. Entsprechende 
Pflanzenarten befinden sich nicht im Vorhabengebiet, weshalb ein Vorkommen der Grünen Mosa-
ikjungfer ausgeschlossen werden kann. Die Große Moosjungfer besiedelt Gewässer mit mittlerem 
Pflanzenbewuchs. Die zierliche Moosjungfer besiedelt vorzugsweise die echten Seen. Entsprechende 
Habitate beider Arten befinden sich nicht innerhalb des Vorhabengebietes. Verbotstatbestände des 
„Fangen, Töten, Verletzen" sowie „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten" nach § 44 BNatSchG können ausgeschlossen werden. Eine gelegentliche Störung durch 
den Baubetrieb ist auszuschließen, so dass es zu keinen „erheblichen Störungen“ gemäß § 44 
BNatSchG kommt. 
Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen werden nicht nötig. 
 

3.1.6 Darstellung der Käfer im Vorhabengebiet 
 
Vorliegende Aussagen zu den Käfern beruhen auf der Auswertung der Artentabelle und den Arten-
steckbriefen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie für die Arten der Anhänge IV 
der FFH-Richtlinie sowie dem Kartenportal Umwelt MecklenburgVorpommern. Die in Mecklenburg-
Vorpommern nachgewiesenen Arten sind Breitrandkäfer (Dytiscus latissimus), Schmalbindiger Breitflü-
gel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus), Eremit (Osmoderma eremita) und Heldbock (Cerambyx cerdo). 
Nach Verbreitungskarte der FFH-Richtlinie können folgende Arten potenziell vorkommen: 
Eremit   Osmoderma eremita     Anhang II, IV der FFH-RL 
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Abprüfen der Verbotstatbestände der Käfer 
 
Der Eremit lebt in mit Mulm gefüllten großen Höhlen alter, anbrüchiger, aber stehender und zu-
meist noch lebender Laubbäume. Die flugträge Art bevorzugt mindestens 150 - 200 Jahre alte 
Bäume (Eichen, Linden oder Rotbuchen), die in offenen oder halboffenen Bereichen stehen und eine 
ausreichende Besonnung der Brutbäume gewährleisten. Er hat ein geringes Ausbreitungsvermögen. 
Nach dem Umweltkartenportal M-V gab es nach Messtischblattquadrant 2144-2 für die Art eine Be-
obachtung. Etwa 600 m westlich des Vorhabengebietes befindet sich das FFHGebiet DE 2245-302 
„Tollensetal mit Zuflüssen“. Nach dem Managementplan des FFHGebietes sind Einzeltiere des Eremi-
ten innerhalb des FFH-Gebietes (Allee bei Tentzerow, Parkanlage Hohenbüssow), jedoch weit außer-
halb des Vorhabenstandortes nachgewiesen worden. Verbotstatbestände des „Fangen, Töten, Ver-
letzen" sowie „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten" nach § 
44 BNatSchG werden nicht berührt. Eine gelegentliche Störung durch den Baubetrieb kann ausge-
schlossen werden; es kommt zu keinen „erheblichen Störungen“ gemäß § 44 BNatSchG. Artspezifi-
sche Vermeidungsmaßnahmen sind nicht nötig.  
 

3.1.7 Darstellung der Falter im Vorhabengebiet 
 
Vorliegende Aussagen zu den Faltern beruhen auf der Auswertung der Artentabelle und den Arten-
steckbriefen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie für die Arten der Anhänge IV 
der FFH-Richtlinie. Die in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesenen 3 Schmetterlingsarten sind 
Großer Feuerfalter (Lycaena dispar), Blauschillernder Feuerfalter (Lycaena helle) und Nachtkerzenschwär-
mer (Proserpinus proserpina). 
Nach Messtischblattquadrant 2144-2 kommt keine der Arten potenziell vor, bzw. es liegen keine Da-
ten vor. 
 
Abprüfen der Verbotstatbestände der Falter 
 
Nach dem Umweltkartenportal M-V gab es für den Messtischblattquadrant: 2144-2 bisher keine Er-
hebungen zum Schmetterlingsbestand. Etwa 600 m westlich des Vorhabengebietes befindet sich das 
FFH-Gebiet DE 2245-302 „Tollensetal mit Zuflüssen“. Auch im Managementplan des FFH-Gebietes 
wurden keine Schmetterlinge betrachtet. Verbotstatbestände des „Fangen, Töten, Verletzen" sowie 
„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten" nach § 44 BNatSchG 
werden nicht berührt. Eine gelegentliche Störung durch den Baubetrieb kann ausgeschlossen wer-
den; es kommt zu keinen „erheblichen Störungen“ gemäß § 44 BNatSchG. Artspezifische Vermei-
dungsmaßnahmen nicht nötig. 
 
Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen werden nicht nötig. 
 

3.2 Europäische Vogelarten nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-
richtlinie 
 
Eine Zusammenstellung der potenziell im Vorhabengebiet auftretenden Vogelarten erfolgt 
anhand der Angaben in 
 
VÖKLER, F. (2014): Zweiter Atlas der Brutvögel des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald  
 
Die verarmte Lebensraumstruktur im Geltungsbereich des B-Plans ist für Vögel im Hinblick auf die 
bisherige Bewirtschaftung weitgehend unattraktiv, wohingegen in der Umgebung befindliche Ge-
hölzstrukturen und Gewässer eine Lebensraumeignung aufweisen. Ein Überflug des Plangebiets, 
ggf. auch Vögel auf Nahrungssuche sowie ein Brutgeschehen im Frühjahr können nicht mit Sicher-
heit ausgeschlossen werden. 
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Die landwirtschaftliche Nutzfläche hat keine besondere Bedeutung für wildlebende Tierarten. Das 
Vorhabengebiet befindet sich in einem Bereich mit hoher bis sehr hoher relativer Dichte des Vogel-
zugs. Nach dem Umweltkartenportal M-V liegt das Vorhabengebiet außerhalb von Rastgebieten und 
Schlafplätzen. Es befinden sich keine Vogelrastgebiete in unmittelbarer Umgebung. Die nächstgele-
gene Vogelrastgebiete A* 2.3.2 und A* 3.2.2 befinden sich etwa 10.000 m nordwestlich bzw. 16.200 
m südwestlich des Vorhabengebietes. 
 
U. a. in Bezug auf den Vogelzug wurden innerhalb des Forschungs- und Entwicklungs-Vorhabens 
„Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen“* (GfN, Endbericht 
Stand Januar 2006) Praxisuntersuchungen an ausgewählten Solar-Standorten vorgenommen. Dabei 
wurde festgestellt, dass es zu keinen „versehentlichen“ Landeversuchen auf vermeintlichen Wasser-
flächen kam. „Auch konnte keine signifikante Flugrichtungsänderung bei überfliegenden Vögeln beo-
bachtet werden, die auf eine Stör- oder Irritationswirkung hinweisen könnte. Ebenso war kein prü-
fendes Kreisen von Zugvögeln (wie bei Wasservögeln, Kranichen etc. vor der Landung) festzustellen, 
wohl Jedoch kreisende Greifvögel auf der Jagd (Mäusebussard) oder Zug (Sperber).“ „Es wurden 
dementsprechend auch keine Kollisionsereignisse beobachtet. Auch Totfunde, die auf Kollision zu-
rückgehen könnten, gelangen nicht. Kollisionsereignisse würden, zumindest bei größeren Vögeln, 
außerdem zu einer Beschädigung der Module führen. Den Betreibern und Flächenbetreuern sind 
solche Ereignisse jedoch nicht bekannt.“ (GfN, 2006) Außerdem befindet sich der Standort des Vor-
habens parallel zur Bahntrasse und L 271, die als Störungszonen für rastende Vögel anzusehen sind. 
Es befinden sich mögliche Ausweichflächen im Umfeld des Vorhabens. Folgende Vogelarten treten, 
anhand ihrer Verbreitung im Land Mecklenburg-Vorpommern und anhand ihrer bevorzugten Le-
bensräume, potenziell in der Umgebung der Vorhabenfläche auf: 
 

3.2.1 Darstellung des potenziellen Vogelbestandes im Untersuchungsraum 
 

Graungans Anser anser 

Wachtel Coturnix coturnix 

Weißstorch  Ciconia ciconia 

Fischadler Pandion haliaetus 

Rohrweihe Circus aeruginosus 

Wiesenweihe Circus pygargus 

Habicht Accipiter gentilis 

Sperber Accipiter nisus 

Rotmilan Milvus milvus 

Schwarmilan Milvus migrans 

Seeadler Haliaeethus albicilla 

Mäusebussard Buteo buteo 

Turmfalke Falco tinnunculus 

Kranich Grus grus 

Kiebitz Vanellus vanellus 

Hohltaube Columba oenas 

Ringeltaube Columba palumbus 

Türkentaube Streptopelia decaocto 

Kuckuck Cuculus canorus 

Schleiereule Tyto alba 

Mauersegler Apus apus 

Schwarzspecht Dryocopus martius 
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Buntspecht Dendrocopus major 

Elster Pica pica 

Eichelhäher Garrulus glandarius 

Dohle Coloeus monedula 

Nebelkrähe Corvus cornix 

Kolkrabe Corvus corax 

Saatkrähe Corvus frugilegus 

Kohlmeise Parus major 

Haubenlerche Galerida cristata 

Feldlerche Alauda arvensis 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 

Mehlschwalbe Delichon urbicum 

Gelbspötter Hippolais icterina 

Gartengrasmücke Sylvia borin 

Dorngrasmücke Sylvia communis 

Kleiber Sitta europaea 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes 

Star Sturnus vulgaris 

Amsel Turdus merula 

Grauschnäpper Muscicapa striata 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 

Heckenbraunelle Prunella modularis 

Haussperling Passer domesticus 

Feldsperling Passer montanus 

Bachstelze Motacilla alba 

Buchfink fringilla coelebs 

Grünfink Carduelis chloris 

Stieglitz Carduelis carduelis 

Bluthänfling Carduelis cannabina 

Grauammer Emberiza calandra 

Goldammer Emberiza citrinella 
 
Arten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 
 

Weißstorch Ciconia ciconia 

Wiesenweihe Circus pygargus 

Schwarzspecht Dryocopus martius 

Kranich Grus grus 

Seeadler Haliaeetus albicilla 

Schwarzmilan Milvus migrans 

Rotmilan Milvus milvus 

Fischadler Pandion haliaetus 
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3.2.2 Relevanzprüfung der Vogelarten 
 
Die untenstehende Tabelle beinhaltet die Relevanzprüfung für diejenigen Vogelarten, die im Bebauungsplangebiet sowie dessen Umfeld potenziell auftreten 
können. Der Potenzialabschätzung liegen die Daten aus dem Zweiten Brutvogelatlas des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu Grunde. 
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  Buteo lagopus        Raufußbussard 
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Erläuterung: 
Spalte Potenzielles Vorkommen im UR mit „-“ = kein potenzielles Vorkommen im Raum, eine weitere Prüfung ist nicht notwendig. 
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3.2.3 Abrüfung der Verbotstatbestände 
 
Feldlerche (Alauda arvensis) 
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Wiesenweihe (Circus pygargus) 
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Grauammer (Emberiza calandra) 
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Gilde Heckenbrüter 
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Gilde Baumbrüter 
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Gilde Bodenbrüter 
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4 Maßnahmen zur Vermeidung und vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
 
Um eine Auslösung der Verbotstatbestände gem. 8 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG zu verhindern 
und um Gefährdungen insbesondere von (Tier-)Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie zu vermei-
den oder zu verringern, sind hinsichtlich anlagen-, bau- und betriebsbedingter Wirkfaktoren fol-
gende Maßnahmen vorgesehen: 
 

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung 
 

VM-BZ Bauzeitenre-
gelung 

Zur Vermeidung der Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände nach 8 44 Abs. 1 BNatSchG durch die unabsichtliche Tötung oder 
die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, insbesondere für 
die Artengruppe der Vögel sind die Baufeldberäumung und Bautätigkeit 
zur Vermeidung des Verlustes von Nestern und Eiern sowie Tötung von 
Jungvögeln im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. durchzuführen. 
 
Bauarbeiten sollen nur zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang 
stattfinden (Nachtbauverbot). 
 
Die Baustellenbeleuchtung ist auf ein Minimum zu reduzieren. 
 
Als Bautätigkeiten (einschl. des Baustellenverkehrs) anzusehen sind: 
- die Baufeldfreimachung 
- der Bau von Zuwegungen (temporäre und dauerhafte) 
- die Anlage von Stell- und Lagerflächen 
- Anlieferung von Materialien sowie deren Bewegung auf der 
Baustelle 
- Rammarbeiten zum Einbringen der Halterungen 
- die Verlegung von unterirdischen Leitungen 

VM-VG Vergrämung Insofern die Bauarbeiten dennoch in die Frühlingsmonate und damit in 
die Brutperiode fallen sollten, ist durch frühzeitige Vergrämungsmaßnah-
men (Auspflocken des beanspruchten Bereiches für Bautätigkeiten mit-
tels Pflöcken / Pfählen mit Flatterband, oder Kurzhalten des Bewuchses 
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mittels Mahd) sicherzustellen, dass die beanspruchten Ackerflächen nicht 
zur Anlage eines Geleges genutzt werden. 
Bei der Durchführung der Vergrämung von Bodenbrütern ist folgendes zu 
beachten: 
 
10 bis 14 Tage vor Baubeginn hat eine Kontrolle der Bereiche um die Zu-
wegungen sowie die Kabeltrassen auf die Anwesenheit von Bodenbrütern 
zu erfolgen. 
 
Vor dem 01. März sind 3 m lange Flatterbänder (rot-weiß, Kunststoff) ein-
seitig an der Oberkante von an Pflöcken anzubringen: 
 

 die Höhe der Pflöcke muss mindestens 1,20 m über dem Gelän-
deniveau betragen; als Abstand zwischen den Pfählen sind 15 m 
einzuhalten 

 die Maßnahme ist bis 5 m über den Rand der abzusteckenden 
Flächen auszudehnen 

 Die Einrichtung der Vergrämungsmaßnahme ist vor Baubeginn er-
forderlich und muss mindestens bis zum Beginn der Erdarbeiten 
erhalten bleiben. Kommt es zur Bauunterbrechung von mehr als 
8 Tagen, ist die Vergrämungsmaßnahme erneut aufzubauen. 

 Die Maßnahme bedarf der ökologischen Baubegleitung. 
VM-ÖB Ökologische 
Baubegleitung 
 

Um eine Zerstörung der Gelege von Boden- und Gehölzbrütern durch die 
Bauarbeiten auszuschließen (im Falle der Umsetzung von Vergrämungs-
maßnahmen, s. oben), ist eine ökologische Baubegleitung vorzusehen. 
 
Die Durchführung der ökologischen Baubegleitung erfolgt im Zeitraum 
vom 15.02. bis zum 31.08. im 10- bis 14tägigen Rhythmus durch eine 
fachkundige Person. 
 
Dabei ist das Umfeld der Zuwegungen und Lagerflächen sowie der Ka-
beltrassen auf Bodenbrüter zu untersuchen. Falls Eingriffe in Gehölze 
notwendig werden, ist vor Durchführung der Maßnahme ebenfalls eine 
dokumentierte Kontrolle auf das Nichtvorhandensein von Niststätten der 
Gehölzbrüter durchzuführen. Wenn nötig, müssen Festlegungen bzw. 
Auflagen für den weiteren Bauablauf getroffen und Maßnahmen zum 
Schutz der aufgefundenen Tiere und Fortpflanzungsstätten festgelegt 
werden. 

VM-GS Gehölz-
schnitte 

Zum Schutz der Vögel vor Verletzungen, Tötung und Störungen während 
der Brutzeit und vor dem Verlust von Nestern, Gelegen und Jungtieren 
sind ggf. notwendige Schnittmaßnahmen an Gehölzen außerhalb der 
Brutzeit zwischen dem 01. Oktober bis 28. Februar durchzuführen. 
 
Schnittmaßnahmen sind auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren. 
Eine Ausnahme für Gehölzschnittmaßnahmen zu einem späteren Zeit-
punkt nach dem 28. Februar kann nach vorheriger Abstimmung mit der 
UNB gestattet werden, sofern nachweislich 
keine Brutstätten vorhanden sind. Die Feststellung möglicher 
Brutstätten ist durch eine fachkundige Person durchzuführen. 

VM-KS Kleinsäuger Zur Gewährleistung der Durchgängigkeit der Wanderwege von Fischotter 
und anderen Kleinsäugern sind die Zäune während der Bauzeit und die 
spätere Umzäunung des Solarparks mit einer Bodenfreiheit von 20 cm zu 
setzen. 
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VM-AR Amphibien-
/Reptilienschutz 

Anfang September sowie vor Beginn der örtlichen Frühjahrswanderungen 
ab Mitte Februar ist der Bau- und Arbeitsbereich des gesamten Sonderge-
bietes mit Amphibienschutzzäunen zu sichern. Dadurch soll vermieden 
werden, dass sich die Tiere in diesem Bereich für den Winter eingraben 
können. 
 
Die Höhe des Schutzzaunes beträgt mindestens 40 cm. Das Zaunmaterial 
wird ca. 10 cm tief eingegraben. Der Zaun ist so zu beschaffen, dass er 
nicht überklettert werden kann. 
 
Auf der Innenseite des Zauns werden im Abstand von 10 m 
bodenbündig Fanggefäße eingegraben. 
 
Dieser Bereich ist an mindestens 3 hintereinander liegenden Tagen un-
mittelbar nach Errichtung des Zaunes mindestens 2x täglich, morgens 
und abends, auf Amphibien zu kontrollieren. 
 
Die gefundenen Tiere sind abzusammeln und in grabbare Böden im Um-
kreis von 500 m umzusetzen. 
 
Werden nach drei Tagen keine Tiere mehr gefunden, kann das Kontrollie-
ren beendet werden. Ansonsten ist es weiterzuführen, bis an drei aufei-
nander folgenden Tagen keine Tiere mehr gefunden werden. Nach Been-
digung der Kontrollen sind die Eimer zu entfernen. 
 
Der Zaun ist bis zum Ende der Bauarbeiten vorzuhalten und einmal wö-
chentlich zu kontrollieren. 
 
Tiefe Baugruben oder Kabelgräben ohne Rampe, die über Nacht aufblei-
ben, sind am nächsten Morgen durch das Baupersonal zu kontrollieren 
oder mit Fangeimer und Schutzdach so zu sichern, dass Tiere nicht hin-
einfallen können. Gefundene Tiere sind freizulassen. 
 
Der Amphibienschutzzaun sowie die Ausstiegshilfen an Gruben und Grä-
ben sind im Rahmen der ökologischen Baubegleitung zu kontrollieren. 
 

 

4.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF- Maßnahmen) 
 
Nach derzeitigem Stand sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen nicht erforderlich. 
 

5 Zusammenfassende Darlegung der naturschutzfachlichen 
Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Zulassung des Vor-
habens nach 8 45 Abs. 7 BNatSchG 
 

5.1 Begründung des begehrten Ausnahmetatbestandes 
 
Da für Pflanzen- und Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für europäische Vogelarten 
nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
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BNatSchG erfüllt sind, ist die Darlegung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Aus-
nahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich. 
 

5.2 Alternativenprüfung 
 
Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern spricht sich für eine Energiewende aus und hat, im Hin-
blick auf die energiepolitische Ausrichtung der Bundesregierung ebenfalls beschlossen, seinen An-
teil an erneuerbaren Energien wie der Solarenergie deutlich zu erhöhen. Während der Anteil der 
Stromerzeugung mittels Photovoltaik im Jahr 2011 noch bei 2,6 % lag, waren es 2014 bereits 14 %. 
Somit ist die Nutzung der Sonnenenergie erklärtes Ziel der Landesregierung. 
 
Der Solarpark nordöstlich der Ortslage Utzedel Dorotheenhof soll auf einer bisher intensiv genutz-
ten landwirtschaftlichen Fläche errichtet werden. Diese zeigt sich morphologisch wenig strukturiert, 
d.h. es fehlt sowohl an zahlreichen größeren und zusammenhängenden Grünstrukturen wie He-
cken, Feldgehölzen oder Brachflächen, als auch z. B. an Kleingewässern, Geländeerhebungen oder 
Lesesteinhaufen. 
 
Weitere Flächen, welche in der Nähe liegen, sich an der Bahntrasse befinden und eine ähnliche 
Struktur aufweisen, lassen sich östlich von Zachariae, bzw. südlich von Utzedel ausmachen, zurzeit 
stehen diese Flächen jedoch nicht zur Verfügung.  
 

5.3 Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes im Rahmen einer 
Ausnahmegenehmigung (FCS-Maßnahmen) 
 
Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
 
Im Untersuchungsgebiet wird keine Tierart des Anhangs IV der FFH-Richtlinie gem. § 44 
Abs. 1 relevant geschädigt oder gestört. Anlagebedingte Verluste von Lebensraumstrukturen - der 
geplante Solarpark entsteht auf landwirtschaftlich intensiv genutzten Produktionsflächen, die eine 
sehr geringe Lebensraumstrukturierung aufweisen - sind nicht zu erwarten, so dass die kontinuierli-
che ökologische Funktionalität gewahrt wird. 
 
Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 
 
Im Bereich des geplanten Solarparks wird - unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsstra-
tegien - keine Vogelart gem. § 44 Abs. 1 relevant geschädigt oder gestört. Essenzielle Nahrungsflä-
chen planungsrelevanter Vogelarten werden, soweit sich dies auf der Grundlage der Potenzialana-
lyse einschätzen lässt, durch das Planvorhaben nicht überbaut oder überschattet. Mögliche Verbots-
tatbestände lassen sich mit Hilfe geeigneter Maßnahmen für die Gilden der Gehölzbrüter bzw. der 
Bodenbrüter (Bauzeitenregelung, Vergrämung, ökologische Baubegleitung) ausschließen. Mit der 
Umsetzung der o. g. Vermeidungsmaßnahmen verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen der 
prüfrelevanten Arten, die geeignet sind, Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG auszulösen. 
Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen bleibt gewahrt.  

6 Zusammenfassung 
 
Die Bearbeitung des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrags erfolgt im Zuge des Aufstel-
lungsverfahrens für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark Utzedel-Dorotheen-
hof“ der Gemeinde Utzedel, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Hierfür fasste die Gemeinde 
am 05.10.2022 den Aufstellungsbeschluss. Es soll die planungsrechtliche Grundlage für die Errich-
tung und die Nutzung von PV-Freiflächenanlagen zur Energieerzeugung geschaffen werden. Im Zuge 
dessen sind die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen festzulegen, wofür auch das Eintreten der 
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Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG im vorliegenden Artenschutzfachbeitrag zu ermitteln 
ist. Die rechtliche Grundlage dafür bilden die FFH-Richtlinie, die Vogelschutzrichtlinie, das Bundesna-
turschutzgesetz sowie das Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Der Vorha-
benstandort weist sowohl eine gering strukturierte Morphologie als auch eine weitgehende Armut 
an Biodiversität auf. Die Ostgrenze des Bebauungsplangebiets weist eine naturnahe Baumhecke auf. 
An den weiteren Seiten grenzt des Vorhabengebiet an intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen. 
Für den Standort werden mit dem vorliegenden AFB die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (Ar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie) 
geprüft. 
Die Prüfung erfolgt nach den Vorgaben des „Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern - 
Hauptmodul Planfeststellung / Genehmigung“ des LANDESAMTES FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ 
UND GEOLOGIE MECKLENBURG-VORPOMMERN (LUNG) vom 20.09.2010. Es wird eine faunistische 
Potenzialabschätzung zu Grunde gelegt. 
Als fachliche Beurteilungsgrundlage für die potenziellen Artenvorkommen wurden die aktuellen Ver-
breitungskarten des BfN (https://ffh-anhang4.bfn.de) und des LUNG (https://www.lung.mv-regie-
rung.de/insite/cms/umwelt/natur/artenschutz/as_ffh_arten.htm ; https://www.lfa-fledermausschutz-mv.de 
), sowie die Inhalte des Zweiten Atlas der Brutvögel des Landes MecklenburgVorpommern VÖKLER, 
F. (2014) herangezogen. 
Um eine Auslösung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG aufgrund anla-
gen-, bau- und betriebsbedingter Wirkfaktoren mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können 
bzw. zu vermeiden, werden Vermeidungsmaßnahmen (VM) erarbeitet (s. Kapitel 4 Maßnahmen zur 
Vermeidung und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF- Maßnahmen)“): 
VM-BZ - Bauzeitenregelung 
VM-VG - Vergrämung 
VM-ÖB - Ökologische Baubegleitung 
VM-GS - Gehölzschnitte 
VM-KS - Kleinsäuger 
VM-AR - Amphibien-/ Reptilienschutz 
 
Zunächst werden alle im Gebiet gemäß der Potenzialanalyse auftretenden Arten im Rahmen einer 
Relevanzprüfung auf Grundlage des Schutzstatus und des Gefährdungsgrades dahingehend unter-
sucht, ob eine konkrete Prüfung der Verbotstatbestände notwendig ist oder nicht. Ist dies der Fall, 
werden die betroffenen Arten in einer individuellen Art-für-Art-Betrachtung in Formblättern hin-
sichtlich ihrer Lebensraumanforderungen und möglicher Auswirkungen des Vorhabens detailliert 
geprüft. 
Europarechtlich geschützte Pflanzen, Weichtiere, Libellen, Falter und Fische sind auf Grund der 
verarmten Struktur des Vorhabengebiets nicht zu erwarten. Artspezifische Lebensräume fehlen bzw. 
liegen weit außerhalb des Vorhabenstandortes. Es ist davon auszugehen, dass solche Arten im Ge-
biet nicht vorkommen. Durch das Bauvorhaben ist nicht mit einer Wirkbetroffenheit dieser Arten-
gruppen zu rechnen. 
Insgesamt 11 Arten können nach der Potenzialabschätzung für die Artengruppen Säugetiere (ohne 
Fledermäuse), Amphibien und Reptilien und Käfer im Bereich und der Umgebung des Vorhabens 
auftreten: 
 
Biber    Castor fiber 
Fischotter  Lutra lutra 
 
Zauneidechse  Lacerta agilis 
Kammmolch  Triturus cristatus 
Rotbauchunke  Bombina bombina 
Moorfrosch  Rana arvalis 
Knoblauchkröte Pelobates fuscus 
Kreuzkröte  Bufo calamita 
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Wechselkröte  Bufo viridis 
Laubfrosch  Hyla arborea 
 
Eremit   Osmoderma eremita 
 
Die Potenzialabschätzung für die Fledermäuse ergibt, dass insgesamt 11 Arten potenziell im Bereich 
und der Umgebung des Vorhabens auftreten können: 
 
Mopsfledermaus   Barbastella barbastellus 
Braunes Langohr   Plecotus auritus 
Breitflügelfledermaus   Eptesicus serotinus 
Großer Abendsegler   Nyctalus noctula 
Kleiner Abendsegler   Nyctalus leisleri 
Zwergfledermaus   Pipistrellus pipistrellus 
Mückenfledermaus   Pipistrellus pygmaeus 
Rauhautfledermaus   Pipistrellus nathusii 
Fransenfledermaus   Myotis nattereri 
Große Bartfledermaus   Myotis brandtii 
Wasserfledermaus   Myotis daubentonii 
 
Für das Bebauungsplangebiet lässt sich in den Randbereichen, in denen sich die naturnahe Baum-
hecke befindet, ein Vorkommen von Fledermäusen nicht mit hinreichender Sicherheit ausschließen. 
Insgesamt 55 Vogelarten treten potenziell im Vorhabengebiet und dessen Umgebung auf: 
 
Graungans   Anser anser 
Wachtel   Coturnix coturnix 
Weißstorch   Ciconia ciconia 
Fischadler   Pandion haliaetus 
Rohrweihe   Circus aeruginosus 
Wiesenweihe   Circus pygargus 
Habicht   Accipiter gentilis 
Sperber   Accipiter nisus 
Rotmilan   Milvus milvus 
Schwarmilan   Milvus migrans 
Seeadler   Haliaeethus albicilla 
Mäusebussard   Buteo buteo 
Turmfalke   Falco tinnunculus 
Kranich   Grus grus 
Kiebitz    Vanellus vanellus 
Hohltaube   Columba oenas 
Ringeltaube   Columba palumbus 
Türkentaube   Streptopelia decaocto 
Kuckuck   Cuculus canorus 
Schleiereule   Tyto alba 
Mauersegler   Apus apus 
Schwarzspecht   Dryocopus martius 
Buntspecht   Dendrocopus major 
Elster    Pica pica 
Eichelhäher   Garrulus glandarius 
Dohle    Coloeus monedula 
Nebelkrähe   Corvus cornix 
Kolkrabe   Corvus corax 
Saatkrähe   Corvus frugilegus 
Kohlmeise   Parus major 
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Haubenlerche   Galerida cristata 
Feldlerche   Alauda arvensis 
Rauchschwalbe  Hirundo rustica 
Mehlschwalbe   Delichon urbicum 
Gelbspötter   Hippolais icterina 
Gartengrasmücke  Sylvia borin 
Dorngrasmücke  Sylvia communis 
Kleiber    Sitta europaea 
Gartenbaumläufer  Certhia brachydactyla 
Zaunkönig   Troglodytes troglodytes 
Star    Sturnus vulgaris 
Amsel    Turdus merula 
Grauschnäpper  Muscicapa striata 
Hausrotschwanz  Phoenicurus ochruros 
Gartenrotschwanz  Phoenicurus phoenicurus 
Heckenbraunelle  Prunella modularis 
Haussperling   Passer domesticus 
Feldsperling   Passer montanus 
Bachstelze   Motacilla alba 
Buchfink   fringilla coelebs 
Grünfink   Carduelis chloris 
Stieglitz   Carduelis carduelis 
Bluthänfling   Carduelis cannabina 
Grauammer   Emberiza calandra 
Goldammer   Emberiza citrinella 
 
Auf der intensiv genutzten Agrarfläche und damit im Bereich des Vorhabenstandortes, auf dem nur 
wenige Strukturen vorhanden sind, ist davon auszugehen, dass sich das Arteninventar der Brutvögel 
weitgehend auf die Feldlerche beschränkt. Mit einem Vorkommen größerer Artenvielfalt hingegen 
ist hauptsächlich entlang der Gehölzstrukturen zu rechnen. Da sich die Konfliktlage gegenüber dem 
Vorhaben bei vielen Vogelarten (wie Arten verschiedener Gilden ubiquitärer Vogelarten) stark ähnelt 
und sich für diese die Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch die Umsetzung 
artübergreifender Schutzmaßnahmen mit hinreichender Sicherheit ausschließen lässt, werden die 
betroffenen, nicht gefährdeten Vogelarten gruppenweise in Gilden abgearbeitet. 
Mögliche Verbotstatbestände für Bodenbrüter im Rahmen der Bautätigkeit auf der Intensivackerflä-
che lassen sich durch Einhalten einer Bauzeitenregelung (VM-BZ), durch ökologische Baubegleitung 
(VM-ÖB) sowie durch Errichtung von Vergrämungsmaßnahmen (VM-VG) ausschließen. Mit dem Bau 
der Zuwegungen können Schnittmaßnahmen an Gehölzstrukturen einhergehen. Um ein Tötungsri-
siko für Gehölzbrüter auszuschließen (dies umfasst die Hecken- und Baumbrüter), sind vorgegebene 
Zeiten für Gehölzschnitte (VM-GS) zu berücksichtigen bzw. durch eine Ökologische Baubegleitung 
absichern zu lassen. Die Prüfung der Betroffenheit planungsrelevanter Großvögel (Wiesenweihe) 
ergibt keine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos. Grund hierfür sind die spezifischen Lebens-
raumansprüche. 
Der Schutz von Fledermäusen wird durch ein Nachtbauverbot gewährleistet und die Baustellenbe-
leuchtung wird auf ein Minimum reduziert (VM-BZ). Um die Durchlässigkeit von Kleinsäugern zu ge-
währleisten, sind Bauzäune während der Bauzeit und die spätere Umzäunung des Solarparks mit 
einer Bodenfreiheit von 20 cm zu errichten (VM-KS). 
Der Schutz von Amphibien und Reptilien wird durch die temporäre Errichtung eines Amphibien-
schutzzaunes gewährleistet (VM-AR). 
 
Werden die o. g. Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt, verbleiben keine erheblichen Beeinträchti-
gungen der prüfrelevanten Arten, die geeignet sind, Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG 
auszulösen. 
 


